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1.

Bekanntmachung der Haushaltssatzung

Die Haushaltssatzung des Zweckverbandes zur Abwasserbeseiti-
gung Eggolsheim-Hallerndorf wurde dem Landratsamt Forchheim 
mit Schreiben vom 05.05.2022 zur Kenntnis vorgelegt.

Die Haushaltssatzung enthält keine genehmigungspflichtigen Be-
standteile.

Die Haushaltssatzung samt ihren Anlagen liegt gemäß Art. 40 abs. 
1 KommZG i.V.m. Art. 65 Abs. 3 GO bis zur nächsten Bekanntma-
chung einer Haushaltssatzung in der Gemeindeverwaltung Eggols-
heim (Hauptstr. 27, 91330 Eggolsheim) während der allgemeinen 
Geschäftsstunden öffentlich aus.

Nachstehend wird die Haushaltssatzung hiermit amtlich bekannt 
gemacht:

Haushaltssatzung

des Zweckverbandes zur Abwasserbeseitigung 

Eggolsheim-Hallerndorf

für das Haushaltsjahr 2022

Aufgrund des § 21 der Verbandssatzung und der Art. 41, 42 des Ge-
setzes über die kommunale Zusammenarbeit (KommZG) in Ver-
bindung mit Art. 63 ff. der Bayerischen Gemeindeordnung (GO) 
erlässt der Zweckverband zur Abwasserbeseitigung Eggolsheim-
Hallerndorf folgende Haushaltssatzung:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2022 wird

im Verwaltungshaushalt in den Einnahmen und Ausgaben auf  
   664.400,00 €

und im Vermögenshaushalt in den Einnahmen und Ausgaben auf  
   30.000,00 €

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kreditaufnahme für Investitionen wird auf 
0,00 € festgesetzt.
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§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigung im Vermögens-
haushalt wird auf 0,00 € festgesetzt.

§ 4

(1) Die Vorauszahlung der Investitionsumlage nach § 22 Abs. 1 der 
Verbandssatzung wird wie folgt festgesetzt:

Markt Eggolsheim   17.921,92 €

Gemeinde Hallerndorf   12.078,08 €

(2) Die Vorauszahlung der Betriebskostenumlage nach § 22 Abs. 2 
Satz 1 und 2 der Verbandssatzung wird wie folgt festgesetzt:

Markt Eggolsheim   378.220,00 €

Gemeinde Hallerndorf   258.680,00 €

(3) Die Vorauszahlung der Verwaltungskostenumlage nach § 22 
Abs. 2 Satz 3 der Verbandssatzung wird für beide Verbandsgemein-
den auf jeweils 13.550,00 € festgesetzt.
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§ 5

Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von 
Ausgaben nach dem Haushaltsplan wird auf 200.000,00 € festge-
setzt.

§ 6

Diese Haushaltssatzung tritt mit dem 01. Januar 2022 in Kraft.

Eggolsheim, den 08.06.2022

gez.

Claus Schwarzmann

Verbandsvorsitzender


